
Sie können die QR Codes nützen um später wieder auf die neuste Version eines Gesetzestexts zu gelangen.

§ 36 T-KK Aufsichts-, Melde- und
Verschwiegenheitspflicht

 T-KK - Kinderbildungs- und Kinderbetreuungsgesetz, Tiroler

 Berücksichtigter Stand der Gesetzgebung: 18.03.2023

(1) Die Betreuungspersonen haben die Kinder während des Besuchs der Kinderbetreuungseinrichtung zu

beaufsichtigen. Die Aufsichtsp icht des Personals beginnt mit der Übernahme des Kindes. Sie endet bei nicht

schulp ichtigen Kindern mit der Übergabe an die Eltern oder an Personen, die von den Eltern zur Übernahme des

Kindes bevollmächtigt wurden. Bei schulp ichtigen Kindern endet die Aufsichtsp icht nach Verlassen der

Kinderbetreuungseinrichtung.

(2) Die Betreuungspersonen haben dem Kinder- und Jugendhilfeträger den Verdacht der Vernachlässigung, der

Misshandlung oder des sexuellen Missbrauchs von Kindern, die in der Kinderbetreuungseinrichtung betreut werden,

unverzüglich zu melden.

(3) Im Übrigen sind, soweit keine besonderen gesetzlichen Auskunftsp ichten bestehen, die Betreuungspersonen zur

Verschwiegenheit über alle ihnen ausschließlich aus dieser Tätigkeit bekannt gewordenen Tatsachen, an deren

Geheimhaltung ein schutzwürdiges Interesse einer Person besteht, verp ichtet. Weitergehende

Verschwiegenheitspflichten aufgrund anderer gesetzlicher Vorschriften werden dadurch nicht berührt.
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